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Ambulante Behandlung im Krankenhaus 

G-BA strebt ambulante Behandlungsmöglich-
keiten der Skoliose im Krankenhaus an 
Berlin, 20. Dezember 2011 – Künftig sollen auch Patientinnen und Pa-
tienten, die an bestimmten Formen der Skoliose leiden, von einer inter-
disziplinären ambulanten Behandlung im Krankenhaus zu Lasten der 
gesetzlichen Krankenversicherung profitieren können. Einen entspre-
chenden Beschluss, der die Voraussetzungen dafür festlegt, fasste der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am Donnerstag in Berlin. 

Bei der Skoliose handelt es sich um Erkrankungen, die mit einer Wirbel-
säulenverkrümmung einhergehen. „Damit ist zu erwarten, dass diesen 
Patientinnen und Patienten künftig weitere spezialisierte ambulante Be-
handlungsmöglichkeiten im Krankenhaus zur Verfügung stehen wer-
den“, sagte Dr. Josef Siebig, unparteiisches Mitglied im G-BA und Vor-
sitzender des Unterausschusses sektorenübergreifende Versorgung. 

Trotz der bereits vorliegenden Nichtbeanstandung des Beschlusses 
durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) wird die Regelung 
wegen des Versorgungsstrukturgesetzes zunächst nur eine begrenzte 
Wirksamkeit entfalten können. Zum einen werden zwar die bisher für die 
ambulante Behandlung angeborener Skelettsystemfehlbildungen zuge-
lassenen Krankenhäuser ihr Tätigkeitsspektrum um die beschlossenen 
Skoliose-Erkrankungen erweitern können. Zum anderen werden aber so 
lange keine weiteren Krankenhäuser mehr zugelassen werden können, 
bis die Regelungen an die neuen gesetzlichen Anforderungen ange-
passt worden sind. Beispielsweise sind zukünftig insbesondere die An-
forderungen an die Vertragsärzte zu definieren, denen der spezialfach-
ärztliche Versorgungsbereich unter analogen Bedingungen wie den 
Krankenhäusern offenstehen soll. 

Der G-BA hat unter anderem die Aufgabe, den in § 116b SGB V vorge-
gebenen Katalog der hochspezialisierten Leistungen, der seltenen Er-
krankungen sowie Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen 
fortlaufend zu konkretisieren. Dabei legt er Einzelheiten zu den erfassten 
Erkrankungen sowie die jeweiligen Anforderungen an die ambulante 
Behandlung fest. Zudem bestimmt der G-BA, in welchen Fällen eine 
Überweisung von Patientinnen und Patienten zur ambulanten Behand-
lung im Krankenhaus erforderlich ist. 

Bisher hat der G-BA die Voraussetzungen für eine spezialisierte ambu-
lante Behandlung im Krankenhaus für folgende Erkrankungen geschaf-
fen: 
CT/MRT-gestützte Schmerzbehandlung, angeborene Skelettsystemfehl-
bildungen, schwerwiegende angeborene immunologische Erkrankun-
gen, Anfallsleiden, neuromuskuläre Erkrankungen, Herzerkrankungen 
bei Kindern und Jugendlichen, onkologische Erkrankungen, primär 
sklerosierende Cholangitis, Morbus Wilson, Marfan-Syndrom, Mukovis-
zidose, pulmonale Hypertonie, Hämophilie, Tuberkulose, Multiple Skle-



 

Seite 2 von 2 

 Pressemitteilung Nr. 51 / 2011 
vom 20. Dezember 2011 

 Ihre Ansprechpartnerin:  
Kristine Reis 

Telefon: 
0049(0) 30-275838-173 

Telefax: 
0049(0) 30-275838-105 

E-Mail: 
kristine.reis@g-ba.de 

Internet: 
www.g-ba.de 

 

 

 

 

 

 

rose, schwere Herzinsuffizienz, HIV/AIDS, Rheuma, biliäre Zirrhose und 
Kurzdarmsyndrom. Zudem hat der G-BA die Kriterien für ambulante Be-
handlungen im Krankenhaus vor und nach einer Lebertransplantation 
festgelegt. 

Der Beschlusstext sowie die tragenden Gründe sind auf folgender Seite 
im Internet veröffentlicht: 

http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/zum-aufgabenbereich/20/ 

 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er 
bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreter und Patientenvertreterinnen an den Beratungen des G-
BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der 
medizinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, 
die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog 
der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitäts-
managements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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